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3 7 4 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 22. Oktober 1969 über die
Aufstellung von Durchschnittssätzen für die
Ermittlung des Umsatzes und des Gewinnes
bei nichtbuchführenden Lebensmitteleinzel-

händlern und Gemischtwarenhändlern

Auf Grund des § 29 des Einkommensteuer-
gesetzes 1967, BGBl. Nr. 268, und des § 13
Abs. 9 des Umsatzsteuergesetzes 1959, BGBl.
Nr. 300/1958, wird verordnet:

§ 1. Der steuerpflichtige Umsatz und Gewinn
der Lebensmitteleinzelhändler und Gemischt-
warenhändler für die Kalenderjahre 1969 und
1970 ist, sofern weder ordnungsmäßige Bücher
noch Aufzeichnungen geführt werden, die eine
Gewinnermittlung gemäß § 4 des Einkommen-
steuergesetzes 1967 und eine Umsatzermittlung
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1959 ermög-
lichen, nach folgenden Durchschnittssätzen zu er-
mitteln:

A. Umsatzermittlung

Die Summe der Beträge der Wareneingänge,
die nach den §§ 127 und 128 der Bundesabgaben-
ordnung, BGBl. Nr. 194/1961, im Warenein-
gangsbuch aufzuzeichnen sind, zuzüglich jener
Beträge, die sich auf Grund nachstehender Roh-
aufschlagsberechnungen ergeben, bildet den um-
satzsteuerpflichtigen Jahresumsatz.

Sinngemäß ist bei der Errechnung der Um-
satzsteuervorauszahlungen für die Kalenderjahre
1970 und 1971 vorzugehen.

B. Gewinnermittlung

Der steuerpflichtige Gewinn ist zu ermitteln
bei Betrieben, die fremde Arbeits-

kräfte beschäftigen, mit 4— 9°/o
bei Betrieben, die keine fremden Ar-

beitskräfte beschäftigen, mit 6—12°/o
des nach Abschnitt A sich ergebenden steuer-
pflichtigen Jahresumsatzes.
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§ 2. Die Entscheidung über die im Einzelfall
bei der Errechnung der Umsatzsteuervoraus-
zahlungen und Umsatzermittlung anzuwenden-
den Rohaufschläge und den in Betracht kom-
menden Reingewinnsatz hat das Finanzamt nach
Einholung eines Gutachtens der Landeskammer
der gewerblichen Wirtschaft, in deren Bereich
das Unternehmen betrieben wird, über den anzu-
wendenden Rohaufschlag und Reingewinnsatz zu
treffen.

§ 3. (1) Wurde die Veranlagung für einen Ver-
anlagungszeitraum nach Durchschnittssätzen
durchgeführt, so sind unter den gesetzlichen Vor-
aussetzungen die Veranlagungen nach Durch-
schnittssätzen für alle folgenden Veranlagungs-
zeiträume bis Ende jenes Kalenderjahres durchzu-
führen, in dem der Steuerpflichtige dem Finanz-
amt mitteilt, daß er ab dem Beginn des folgenden
Jahres wieder ordnungsmäßige Aufzeichnungen
führt.

(2) Betreibt der Lebensmitteleinzelhändler
oder Gemischtwarenhändler nebenbei auch eine
Tankstelle, eine Tabaktrafik oder den Einzel-
handel mit Brennmaterialien, so schließt dies die
Anwendung der Durchschnittssätze nicht aus. Der
Umsatz und Gewinn aus einem solchen Neben-
betrieb sind nach den Bestimmungen des Umsatz-
steuergesetzes 1959 und des Einkommensteuer-
gesetzes 1967 zu ermitteln.

§ 4. Die Ermittlung der Besteuerungsgrund-
lagen nach den Durchschnittssätzen (§ 1) hat zu
unterbleiben

a) bei Betrieben, in denen keine fremde voll-
wertige Arbeitskraft beschäftigt ist, wenn
der sich auf Grund der Durchschnittssätze
ergebende Umsatz mehr als 600.000 S oder
der Gewinn mehr als 72.000 S beträgt;

b) bei Betrieben, in denen mindestens eine
fremde vollwertige Arbeitskraft beschäftigt
ist, wenn der sich auf Grund der Durch-
schnittssätze ergebende Umsatz mehr als
800.000 S oder der Gewinn mehr als
72.000 S beträgt.

§ 5. Die Pflicht zur Führung von Lohnkonten
gemäß § 58 des Einkommensteuergesetzes 1967
wird durch die Anwendung der Durchschnitts-
sätze (§ 1) nicht berührt.

§ 6. Steuerpflichtige, bei denen die Ermittlung
des Umsatzes und Gewinnes aus dem Lebens-
mitteleinzelhandel (Gemischtwarenhandel) nach
Durchschnittssätzen vorzunehmen ist (§ 1), ha-
ben in der Steuererklärung die Beträge der
Wareneingänge in der Zeit vom 1. Jänner bis
31. Dezember der jeweiligen Kalenderjahres zer-
gliedert nach den im § 1 Abschnitt A Abs. 1
dieser Verordnung angeführten Warengruppen
anzugeben.

Koten

375. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 22. Ok-
tober 1969, mit der die Lehrberufsliste ertas-

ten wird

Auf Grund des § 7 des Berufsausbildungsge-
setzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird — bezüglich des
Lehrberufes Binnenschiffer gemäß § 35 2. 1 des
Berufsausbildungsgesetzes im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Verkehr und verstaat-
lichte Unternehmungen— verordnet:

§ 1. Die Lehrberufe, die Dauer der Lehrzeit
dieser Lehrberufe, die mit den betreffenden Lehr-
berufen verwandten Lehrberufe und das Ausmaß
der Anrechnung der Lehrzeit des betreffenden
Lehrberufes auf die Datier der Lehrzeiten dieser
verwandten Lehrberufe werden in der Anlage
(Lehrberufsliste) festgesetzt.

§ 2. Durch die Lehrberufsliste gemäß § 1 wird
in bestehende Lehrverhältnisse nicht eingegriffen.

§ 3. Die Verordnung tritt am1. Jänner 1970
in Kraft.

Mitterer
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Anlage
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3 7 6 . Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 27. Oktober 1969,
mit der Richtlinien über die Führung von
Lehrkursen zur Fortbildung und Sonderaus-
bildung im Krankenpflegefachdienst und in
den medizinisch-technischen Diensten erlassen

werden

Auf Grund des Bundesgesetzes betreffend die
Regelung des Krankenpflegefachdienstes, der
medizinisch-technischen Dienste und der Sanitäts-
hilfsdienste, BGBl. Nr. 102/1961, in der Fassung
der Bundesgesetze BGBl. Nr. 257/1967 und
Nr. 95/1969 wird verordnet:

Fortbildung

§ 1. Lehrkurse zur Vertiefung der Kenntnisse
im Krankenpflegefachdienst oder in den medizi-
nisch-technischen Diensten (Fortbildungskurse)
dürfen nur an Krankenanstalten eingerichtet
werden, welche die zur Fortbildung notwendigen
Einrichtungen besitzen und mit den zur Errei-
chung des Kurszieles erforderlichen Lehr- und
Hilfskräften sowie Lehrmitteln ausgestattet sind.

§ 2. Jeder Fortbildungskurs hat unter ärzt-
licher Leitung zu stehen. Zum Kursleiter darf
nur ein Arzt bestellt werden, der die hiefür er-
forderliche fachliche Eignung besitzt. Für die zu
seinem Stellvertreter bestimmte Person gelten
die gleichen persönlichen Voraussetzungen wie
für den Leiter. Dem Leiter des Fortbildungs-
kurses obliegt die Lenkung und Beaufsichtigung
des gesamten Kursbetriebes.

§ 3. Zur Betreuung der Kursteilnehmer(innen)
und zur unmittelbaren Führung der Aufsicht ist
eine diplomierte Krankenpflegeperson bzw. eine
in den medizinisch-technischen Diensten ausge-
bildete, diplomierte Person zu bestellen. Für diese
Funktion dürfen nur solche Personen bestellt
werden, die für ihre Tätigkeit fachlich und päd-
agogisch geeignet sind und über die nötige Be-
rufserfahrung verfügen. Die Bestellung eines
Stellvertreters (einer Stellvertreterin) ist zulässig.

§ 4. Als Lehr- und Hilfskräfte dürfen nur be-
stellt werden:

a) Ärzte, welche die Berechtigung zur selb-
ständigen Ausübung des ärztlichen Berufes
als praktische Ärzte oder Fachärzte be-
sitzen,

b) diplomierte Krankenpflegepersonen bzw.
Personen, die im gehobenen medizinisch-
technischen Dienst ausgebildet sind, die sich
in mindestens dreijähriger Berufsausübung
bewährt haben und sich zur Lehrtätigkeit
fachlich und pädagogisch eignen,

c) sonstige Personen, die auf dem betreffenden
Unterrichtsgebiet ausgebildet und erfahren
sind.

§ 5. Zum Besuch des Fortbildungskurses dür-
fen nur diplomierte Angehörige des Kranken-
pflegefachdienstes oder der medizinisch-techni-
schen Dienste zugelassen werden.

§ 6. Die Abhaltung eines Fortbildungskurses
ist unter Angabe der Aufnahmebedingungen und
der Zahl der verfügbaren Plätze von der veran-
staltenden Stelle zeitgerecht bekanntzumachen.

§ 7. Die Fortbildungskurse sind so zu führen,
daß eine die jeweiligen Berufserfordernisse be-
rücksichtigende ausreichende Fortbildung gewähr-
leistet ist.

§ 8. Fortbildungskurse können im Rahmen
des Dienstverhältnisses und während der Dienst-
zeit durchgeführt werden. Der Umfang eines
Fortbildungskurses soll zwölf Stunden nicht
unterschreiten.

§ 9. Die Fortbildungskurse haben die für die
jeweilige Berufssparte wichtigen Themen unter
Berücksichtigung der neuesten medizinischen Er-
kenntnisse zu behandeln. Hiebei sind insbeson-
dere nachstehende Gebiete zu berücksichtigen:

a) Allgemeine Krankenpflege:
Moderne Pflegetechnik, Neues aus medizi-
nischen Fachbereichen, Umgang mit Patien-
ten, Vorgesetzten und Mitarbeitern, Be-
triebslehre, Berufskunde.

b) Kinderkranken- und Säuglingspflege:
Neues aus der Kinderpflege und Kinder-
heilkunde, Frühgeborenenpflege, Heilpäd-
agogik, Umgang mit Patienten, Vorgesetz-
ten und Mitarbeitern, Betriebslehre, Berufs-
kunde.

c) Psychiatrische Krankenpflege:
Krankenpflege und Psychopharmaka, mo-
derne Bestrebungen der Arbeitstherapie,
psychologische Testverfahren, Umgang mit
Patienten, Vorgesetzten und Mitarbeitern,
Betriebslehre, Berufskunde.

d) Medizinisch-technische Dienste:
Neues aus den jeweiligen Fachbereichen,
Umgang mit Patienten, Vorgesetzten und
Mitarbeitern, Betriebslehre, Berufskunde.

Sonderausbildung

§ 10. Für diplomierte Angehörige des Kran-
kenpflegefachdienstes oder der gehobenen medi-
zinisch-technischen Dienste können Lehrkurse
zur Erlangung zusätzlicher Kenntnisse und
Fähigkeiten

a) für die Besorgung von Spezialaufgaben,
b) für Tätigkeiten als Lehrkräfte an Kranken-

pflegeschulen, Kinderkrankenpflegeschulen,
Ausbildungsstätten für die psychiatrische
Krankenpflege, medizinisch-technischen
Schulen oder an Schulen für den medizi-
nisch-technischen Fachdienst oder
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c) für die Besorgung von Führungsaufgaben
an Krankenanstalten oder an sonstigen
unter ärztlicher Leitung bzw. unter ärzt-
licher Aufsicht stehenden Einrichtungen,
die der Vorbeugung, Feststellung oder Hei-
lung von Krankheiten oder der Betreuung
pflegebedürftiger Personen dienen,

eingerichtet werden.
§ 11. Sofern nicht die Erreichung des Ausbil-

dungszieles anderes erfordert, darf ein Lehrkurs
nur an einer Krankenanstalt eingerichtet werden,
die Ausbildungsstätte für den Krankenpflegefach-
dienst oder die gehobenen medizinisch-techni-
schen Dienste ist. Die zur Erreichung des Kurs-
zieles notwendigen Einrichtungen und die erfor-
derlichen Lehr- und Hilfskräfte sowie Lehrmittel
müssen vorhanden sein.

§ 12. (1) Jeder Lehrkurs hat unter ärztlicher
Leitung zu stehen. Zur Betreuung der Kursteil-
nehmer(innen) und zur unmittelbaren Führung
der Aufsicht ist eine diplomierte Krankenpflege-
person bzw. eine in den gehobenen medizinisch-
technischen Diensten ausgebildete, diplomierte
Person zu bestellen.

(2) Hinsichtlich der fachlichen Eignung der in
Abs. 1 genannten Personen sowie deren Auf-
gaben, der Bestellung von Stellvertretern (Stell-
vertreterinnen) sowie der Bestellung von Lehr-
und Hilfskräften gelten die Bestimmungen der
§§ 2 bis 4 sinngemäß.

§ 13. (1) Zum Besuch des Lehrkurses dürfen
nur diplomierte Angehörige des Krankenpflege-
fachdienstes oder der gehobenen medizinisch-
technischen Dienste zugelassen werden, die ihren
Beruf ausüben und das 45. Lebensjahr nicht über-
schritten haben.

(2) Zum Besuch eines Lehrkurses gemäß § 10
lit. b ist überdies eine mindestens dreijährige und
zum Besuch eines Lehrkurses gemäß § 10 lit. c
eine mindestens fünfjährige Berufstätigkeit im
Krankenpflegefachdienst bzw. im gehobenen
medizinisch-technischen Dienst nachzuweisen.

(3) Eine Überschreitung der Lebensaltersgrenze
bzw. eine zu kurze Berufstätigkeit ist nachzu-
sehen, wenn nicht die Ausbildung betreffende
Rücksichten entgegenstehen.

§ 14. Die Abhaltung eines Lehrkurses ist unter
Angabe der Aufnahmebedingungen und der Zahl
der verfügbaren Plätze von der veranstaltenden
Stelle zeitgerecht bekanntzumachen.

§ 15. Die Lehrkurse sind so zu führen, daß
die Vermittlung der zur Ausübung der Spezial-,
Lehr- oder Führungsaufgaben erforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten gewährleistet ist.

§ 16. (1) Für die in § 10 lit. a genannten Auf-
gaben hat die Ausbildung mindestens vier Mo-
nate zu betragen. Ein Drittel der aufgewendeten
Kurszeit ist der theoretischen, zwei Drittel sind
der praktischen Ausbildung zu widmen.

(2) Für die in § 10 lit. b genannten Tätigkeiten
hat die Ausbildung mindestens 600 Stunden zu
betragen. Die Ausbildung hat insbesondere medi-
zinische, berufskundlich-pflegerische, soziologisch-
pädagogische, administrativ-organisatorische und
rechtskundliche Fachbereiche zu umfassen und
die für die Lehraufgaben erforderlichen Kennt-
nisse zu vermitteln.

(3) Für die in § 10 lit. c genannten Aufgaben
hat die Ausbildung mindestens 400 Stunden zu
betragen. Die Ausbildung hat insbesondere medi-
zinische, berufskundlich-pflegerische, soziologisch-
pädagogische, administrativ-organisatorische und
rechtskundliche Fachbereiche zu umfassen und
die für die Führungsaufgaben erforderlichen
Kenntnisse zu vermitteln.

§ 17. Die dem theoretischen Unterricht und
der praktischen Unterweisung gewidmete Zeit
darf zusammen 45 Stunden pro Woche nicht
überschreiten. Die dem theoretischen Unterricht
gewidmete Zeit darf 30 Stunden pro Woche nicht
überschreiten.

§ 18. Kursteilnehmer(innen), die sich während
der Ausbildung wegen voraussichtlichen Nicht-
erreichens des Ausbildungszieles als untauglich
erweisen oder gröblich gegen die Kursdisziplin
verstoßen haben, sind vom weiteren Kursbesuch
auszuschließen.

§ 19. (1) Zur Beurteilung des Ausbildungser-
folges sind während der Ausbildungszeit aus den
Unterrichtsfächern Einzelprüfungen durchzufüh-
ren.

(2) Nach Abschluß des Lehrkurses ist von der
Prüfungskommission eine Abschlußprüfung ab-
zunehmen. Den Prüfungstermin hat der Vorsit-
zende der Prüfungskommission im Einverneh-
men mit dem ärztlichen Leiter des Lehrkurses
unter Berücksichtigung des Zeitpunktes des Kurs-
abschlusses festzusetzen.

(3) Hinsichtlich der Durchführung der Ab-
schlußprüfung gelten die Bestimmungen der
§§ 26 bis 29 der Ersten Krankenpflegeverord-
nung, BGBl. Nr. 212/1961, in der jeweils gelten-
den Fassung, sinngemäß.

(4) Bei ungenügendem Erfolg in zwei Gegen-
ständen kann die Abschlußprüfung nach drei
Monaten wiederholt werden. Eine weitere Wie-
derholung ist nicht statthaft.

(5) Der Prüfungskommission, vor der eine
Wiederholungsprüfung abzulegen ist, haben der
leitende Sanitätsbeamte des Landes oder dessen
Stellvertreter als Vorsitzender, der ärztliche Lei-
ter des Lehrkurses, ein Vertreter der gesetzlichen
Interessenvertretung der Dienstnehmer sowie die
Vortragenden der Unterrichtsfächer anzugehören,
aus denen die Wiederholungsprüfung abzuneh-
men ist.
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§ 20. (1) Über die erfolgreich abgelegte Ab-
schlußprüfung ist ein Zeugnis auszustellen. Das
Zeugnis hat das Gesamtkalkül „mit ausgezeich-
netem Erfolg" oder „mit Erfolg" zu enthalten.

(2) Das Gesamtkalkül „mit ausgezeichnetem
Erfolg" ist gegeben, wenn bei mindestens der
Hälfte der Prüfungsgegenstände als Prüfungs-
kalkül die Note „sehr gut", bei der anderen
Hälfte die Note „gut" erzielt worden ist.
Wurde in einem Prüfungsgegenstand die Note
„befriedigend" erzielt, muß dieses Kalkül durch
die Note „sehr gut" in zwei weiteren Prüfungs-
gegenständen ausgeglichen sein. Die Note „ge-
nügend" schließt das Gesamtkalkül „mit ausge-
zeichnetem Erfolg" aus.

(3) Das Abschlußzeugnis hat außerdem die
Kursdauer sowie die unterrichteten und geprüf-
ten Fächer mit der jeweiligen Stundenanzahl und
dem jeweiligen Prüfungskalkül zu enthalten.

Rehor

3 7 7 . Verordnung der Bundesregierung
4. November 1969 über die Regelung der
Zuständigkeiten in Dienstrechtsangelegen-

heiten (Dienstrechtsverfahrensverordnung
1969 — DVV. 1969)

Auf Grund des § 2 des Dienstrechtsverfahrens-
gesetzes, BGBl. Nr. 54/1958, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 298/1960, wird ver-
ordnet:

§ 1. (1) Soweit die obersten Dienstbehörden
gemäß § 2 Abs. 2 erster Satz des Dienstrechts-
verfahrensgesetzes in erster Instanz zuständig
sind, wird diese Zuständigkeit für Beamte, die
nicht der obersten Dienstbehörde angehören, in
folgenden Dienstrechtsangelegenheiten auf die
im § 2 dieser Verordnung genannten nachgeord-
neten Dienstbehörden übertragen:

1. Einrechnung von Zeiten in die provisorische
Dienstzeit,

2. Kündigung provisorischer Beamter,

3. Feststellung, ob ein provisorisches Dienstver-
hältnis definitiv geworden ist,

4. Feststellung, ob die Befolgung eines bestimm-
ten Dienstauftrages zu den Dienstpflichten
zählt, sofern der Dienstauftrag nicht von der
obersten Dienstbehörde oder über deren
Weisung erteilt wurde,

5. Entbindung von der Verpflichtung zur Wah-
rung der Amtsverschwiegenheit,

6. Dienstbefreiung auf die Dauer eines Kur-
aufenthaltes oder auf die Dauer der Unter-
bringung in einem Genesungsheim,

7. Untersagung einer Nebenbeschäftigung,

8. Untersagung der Verlegung des Wohnsitzes,

9. Zustimmung zur Annahme eines Ehren-
geschenkes,

10. Feststellung des Dienstranges,

11. Feststellung des Amtstitels,

12. Feststellung des Ausmaßes des Erholungs-
urlaubes und des Zusatzurlaubes sowie die
Bewilligung des Verbrauches des für das
nächste Kalenderjahr gebührenden Urlaubes,

13. Versetzung von Beamten innerhalb des ört-
lichen Zuständigkeitsbereiches der nachgeord-
neten Dienstbehörde,

14. Außerdienststellung von Beamten, die sich
um das Mandat eines Abgeordneten für
einen verfassungsmäßigen (allgemeinen) Ver-
tretungskörper bewerben,

15. Außerdienststellung von Beamten, die Mit-
glieder des Nationalrates oder des Bundes-
rates geworden sind,

16. Versetzung von Beamten der Dienstklassen I
bis VI, von Richtern der Standesgruppen 1
bis 3, von Staatsanwälten der Standesgrup-
pen 2 und 3 sowie von Lehrern in den Ruhe-
stand,

17. Feststellung des Übertrittes in den dauernden
Ruhestand bei Beamten der Dienstklassen I
bis VI, bei Richtern der Standesgruppen 1
bis 3, bei Staatsanwälten der Standesgruppen
2 und 3 sowie bei Lehrern,

18. Annahme oder Verweigerung der Annahme
einer Austrittserklärung,

19. Feststellung der Entlassung bei strafgericht-
licher Verurteilung, die den Verlust des
Amtes unmittelbar zur Folge hat,

20. Feststellung der besoldungsrechtlichen Stel-
lung und der Geldbezüge (insbesondere Ge-
haltsstufe, Dienstzulagenstufe, Vorrückung,
Aufschiebung, Hemmung und Einstellung der
Vorrückung; Gehalt, Sonderzahlung, Haus-
haltszulage, Dienstalterszulage, Abfertigung,
Dienstzulage, Ergänzungszulage, Exekutiv-
dienstzulage, Omnibuslenkerzulage, Wach-
dienstzulage, Teuerungszulage),

21. Anrechnung von Vordienstzeiten für die Vor-
rückung,

22. Feststellung des Vorrückungsstichtages,
23. Feststellung der Kürzung und des Entfalles

der Bezüge,
24. Feststellung der Verpflichtung zum Ersatz zu

Unrecht empfangener Leistungen und Stun-
dung der Rückzahlung,

25. Feststellungen und Verfügungen in Reise-
gebührenangelegenheiten,

26. Feststellung der unmittelbar auf Grund des
Gesetzes gebührenden Mehrleistungsver-
gütungen,
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27. Gewährung von Einmaligen Belohnungen
mit Ausnahme jener für außergewöhnliche
Arbeitsleistungen der Angehörigen der Bun-
despolizei und Bundesgendarmerie,

28. Feststellung des Pensionsbeitrages,

29. Gewährung von Bezugsvorschüssen und Geld-
aushilfen mit Ausnahme jener für die Ange-
hörigen der Bundespolizei und Bundesgen-
darmerie,

30. Feststellungen und Verfügungen in Ange-
legenheiten der Naturalbezüge,

31. Feststellungen und Verfügungen in Ange-
legenheiten des Mutterschutzes und der Er-
satzleistungen aus dem Anlaß der Mutter-
schaft,

32. Feststellungen und Verfügungen in Ange-
legenheiten der Ruhegenußvordienstzeiten
und der im Ruhestand verbrachten Zeiten,

33. bei Lehrern:
a) die Genehmigung zur Erteilung des Pri-

vatunterrichtes an Schüler der eigenen
Anstalt und zur Aufnahme solcher Schü-
ler in Kost und Quartier,

b) die Bewilligung eines besonderen Urlau-
bes bis zu drei Monaten,

c) die Gewährung von Lehrpflichtermäßi-
gungen aus gesundheitlichen Gründen,

d) die Erlassung von Bescheiden betreffend
die Lehrverpflichtung im Unterrichts-
gegenstand „Aktuelle Fachgebiete".

(2) Die Regelung des Abs. 1 gilt nicht für
Dienstrechtsangelegenheiten eines Bediensteten,
der eine nachgeordnete Dienstbehörde leitet.

§ 2. Nachgeordnete Dienstbehörden im Sinne
des § 1 sind:

a) im Bereiche des Bundeskanzleramtes:
die Österreichische Staatsdruckerei;

b) im Bereiche des Bundesministeriums für
Inneres:
1. die Sicherheitsdirektionen,
2. die Bundespolizeidirektionen und die

Bundespolizeikommissariate,
3. die Landesgendarmeriekommandos,
4. die Gendarmeriezentralschule in Möd-

ling;

c) im Bereiche des Bundesministeriums für
Justiz:
1. der Präsident des Obersten Gerichtshofes,
2. die Generalprokuratur,
3. die Präsidenten der Oberlandesgerichte,
4. die Oberstaatsanwaltschaften;

d) im Bereiche des Bundesministeriums für
Unterricht:
die Landesschulräte;

e) im Bereiche des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung:
1. die Landesinvalidenämter,
2. die Landesarbeitsämter;

f) im Bereiche des Bundesministeriums für
Finanzen:
1. die Finanzlandesdirektionen,
2. die Finanzprokuratur,
3. das Postsparkassenamt,
4. die Generaldirektion für die Österreichi-

schen Salinen,
5. das Hauptmünzamt,
6. das Zentralbesoldungsamt,
7. das Hauptpunzierungs- und Probieramt,
8. die Österreichische Glücksspielmonopol-

verwaltung;

g) im Bereiche des Bundesministeriums für
Handel, Gewerbe und Industrie:
das Österreichische Patentamt;

h) im Bereiche des Bundesministeriums für
Verkehr und verstaatlichte Unternehmun-
gen:
1. die Post- und Telegraphendirektionen,
2. das Bundesamt für Zivilluftfahrt;

i) im Bereiche des Bundesministeriums für
Bauten und Technik:
1. die Bundesgebäudeverwaltung in Wien,
2. das Bundesstrombauamt,
3. das Bundesamt für Eich- und Vermes-

sungswesen.

§ 3. (1) Den Vorständen der Dienststellen
— ausgenommen die Vorstände der den nach-
geordneten Dienstbehörden unterstehenden
Dienststellen der Wachekörper — obliegt die
Durchführung folgender Dienstrechtsangelegen-
heiten:

1. Einteilung (datumsmäßige Festlegung) des
Erholungsurlaubes und des Zusatzurlaubes, aus
dienstlichen Rücksichten gebotene Abänderung
der Urlaubseinteilung, Rückberufung vom Ur-
laub und Bewilligung des Verbrauches des Urlau-
bes bis zum 31. Dezember des folgenden Jahres;

2. Gewährung eines Sonderurlaubes von höch-
stens drei Tagen, soweit die Dienststelle nicht
Dienstbehörde ist, gegen nachträgliche Meldung
an die Dienstbehörde;

3. Gewährung eines Sonderurlaubes von höch-
stens einer Woche an einen Lehrer einer Bundes-
schule (ausgenommen Hochschulen und Kunst-
akademien), wenn die Vertretung durch die
übrigen Mitglieder des Lehrkörpers gesichert ist.
Auf diese Lehrer ist Z. 2 nicht anwendbar.

4. Gewährung von freier Zeit, die Personal-
vertreter, Mitglieder von Wahlausschüssen und
nach § 22 Abs. 5 des Bundes-Personalvertretungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 133/1967, beigezogene Be-
dienstete zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten be-
nötigen.
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(2) Bei den Wachekörpern obliegt die Durch-
führung der im Abs. 1 genannten Dienstrechts-
angelegenheiten den nachgeordneten Dienst-
behörden.

(3) Die Regelung des Abs. 1 gilt nicht für die
Durchführung von Dienstrechtsangelegenheiten
eines Bediensteten, der Vorstand einer Dienst-
stelle ist. In diesen Fällen obliegt die Durchfüh-
rung dieser dienstrechtlichen Angelegenheiten der
Dienstbehörde, zu der die Dienststelle nach den
Organisationsvorschriften gehört.

§ 4. (1) Die Zuständigkeit, die dem Bundes-
ministerium für Finanzen gemäß § 2 Abs. 5
dritter Satz des Dienstrechtsverfahrensgesetzes
hinsichtlich der Ruhestandsbeamten und der ver-
sorgungsberechtigten Hinterbliebenen zusteht,
wird dem Zentralbesoldungsamt übertragen.

(2) Die Zuständigkeit, die dem Bundesmini-
sterium für Verkehr und verstaatlichte Unter-
nehmungen gemäß § 2 Abs. 5 dritter Satz des
Dienstrechtsverfahrensgesetzes hinsichtlich der
Ruhestandsbeamten und der versorgungsberech-
tigten Hinterbliebenen zusteht, wird, wenn
Dienstbehörde im Sinne des § 2 Abs. 5 erster
Satz des Dienstrechtsverfahrensgesetzes eine Post-
und Telegraphendirektion war, dieser Behörde,
außer diesem Fall jener Post- und Telegraphen-
direktion übertragen, in deren Bereich die Partei
ihren Wohnsitz hat.

Klaus Withalm Soronics Klecatsky
Mock Rehor Koren Schleinzer
Mitterer Weiß Prader Waldheim

Kotzina

3 7 8 . Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft vom 4. Novem-
ber 1969, mit der die Teuerungszulagenver-
ordnung 1969 auf land- und forstwirtschaft-
liche Landeslehrer und land- und forstwirt-
schaftliche Landesvertragslehrer anwendbar

erklärt wird

Auf Grund der §§ 2, 48 und 66 des Land- und
forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechts-
überleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 176/1966, und der
§§ 1 Abs. 1 und 6 Abs. 2 des Land- und forst-
wirtschaftlichen Landesvertragslehrergesetzes,
BGBl. Nr. 244/1969, wird im Einvernehmen mit
dem Bundeskanzleramt und dem Bundesministe-
rium für Finanzen verordnet:

Die Bestimmungen der Teuerungszulagenver-
ordnung 1969, BGBl. Nr. 233, sind auf die im
§ 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landes-
lehrer-Dienstrechtsüberleitungsgesetzes genannten
Personen und auf land- und forstwirtschaftliche
Landesvertragslehrer (§ 1 des Land- und forst-
wirtschaftlichen Landesvertragslehrergesetzes) an-
zuwenden.

Schleinzer

3 7 9 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 5. No-
vember 1969, mit der die Herausgabe oder
Anwendung von Preisempfehlungen unter-

sagt wird

Auf Grund des § 36 1 des Kartellgesetzes 1959,
BGBl. Nr. 272, in der Fassung der 5. Kartell-
gesetznovelle, BGBl. Nr. 241/1968, wird verord-
net:

§ 1. Für die nachstehend angeführten Waren-
gattungen wird untersagt, im geschäftlichen Ver-
kehr Preisempfehlungen, sofern sie nicht gemäß
§ 1 Abs. 2 lit. b des Kartellgesetzes 1959 in der
Fassung der 4. Kartellgesetznovelle, BGBl.
Nr. 174/1962, als Kartell gelten und nicht Emp-
fehlungen von Kalkulationsrichtlinien gemäß
§ 36 c des Kartellgesetzes 1959 in der Fassung der
4. Kartellgesetznovelle, BGBl. Nr. 174/1962,
sind, herauszugeben oder anzuwenden:

1. Elektrisch betriebene Küchengeräte aller Art
zum Mixen,

2. Elektrisch betriebene Küchengeräte aller Art
zum Grillen,

3. Steckerfertige Raumheizgeräte aller Art,
4. Bestrahlungslampen,
5. Strombetriebene Küchenherde,
6. Nähmaschinen zur Bearbeitung von Tex-

tilien.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Verord-
nung werden gemäß § 48 b des Kartellgesetzes
1959 von der Bezirksverwaltungsbehörde mit
Geldstrafe bis zu 60.000 Schilling oder mit Arrest
bis zu acht Wochen bestraft.

§ 3. Diese Verordnung tritt am 1. Feber 1970
in Kraft und verliert mit 31. Jänner 1972 ihre
Wirksamkeit.

Mitterer

380. Bekanntmachung vom 22. Oktober
1969, betreffend die Änderung der Lehrpläne
für den evangelischen Religionsunterricht des
einjährigen Lehrganges und des zweijährigen
Lehrganges der Bildungsanstalt für Erzieher

1. Die unter den Z. 2 und 3 wiedergegebene
Änderung der Lehrpläne für den evangelischen
Religionsunterricht des einjährigen Lehrganges
und des zweijährigen Lehrganges der Bildungs-
anstalt für Erzieher wurde von der Evangelischen
Kirche A. und H.B. in Österreich erlassen und
wird hiemit gemäß § 2 Absatz 2 des Religions-
unterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 190/1949, in der
Fassung der Religionsunterrichtsgesetz-Novelle
1962, BGBl. Nr. 243, bekanntgemacht.
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2. In der Anlage A [Lehrplan der Bildungs-
anstalt für Erzieher (Einjähriger Lehrgang)] der
Verordnung des Bundesministers für Unterricht
vom 4. Juni 1963, BGBl. Nr. 153, mit welcher die
Lehrpläne für den einjährigen Lehrgang und für
den zweijährigen Lehrgang der Bildungsanstalt
für Erzieher erlassen werden, in der Fassung der
Verordnung BGBl. Nr. 180/1969, hat im Ab-
schnitt III [Lehrpläne für den Religionsunterricht
an der Bildungsanstalt für Erzieher (Einjähriger
Lehrgang)] der Unterabschnitt b (Evangelischer
Religionsunterricht) zu lauten:

„b) Evangelischer Religionsunterricht

Bildungs- und Lehraufgabe:

Einführung in die Aufgaben christlicher Er-
ziehung unter Berücksichtigung der religiösen
Situation des einzelnen Kindes und der Heim-
gemeinschaft. Grundlagen, die den Erzieher be-
fähigen, im Lebensvollzug der Gruppe christliche
Selbst- und Fremderziehung zu verwirklichen.

Lehrstoff:

1. Grundfragen christlicher Erziehung (Erzie-
hungsrecht und -pflicht; religiöse Formung durch
Familie und Gesellschaft).

2. Religionspsychologie mit besonderer Be-
rücksichtigung der Entwicklung im Kindes- und
Jugendalter.

3. Anleitung zum Erzählen biblischer Geschich-
ten und zum verständnisvollen Lesen biblischer
Texte in der Gemeinschaft.

4. Einpflanzen des christlichen Kinder- und
Jugendliedes in den Tageslauf; Wecken der Freude
am Kirchenlied.

5. Formen der Hausandacht in Familie und
Heimgemeinschaft; das Gebet im Leben des Kin-
des und Hinführung zur Teilhabe im Gebet und
Gottesdienst der christlichen Gemeinde.

6. Das schwierige Kind als Aufgabe und Hilfe
für Erzieher und Gruppe.

7. Diakonische und missionarische Gegeben-
heiten und Aufgaben der Kirche.

8. Einführung in die Technik der selbständigen
Weiterbildung."

3. In der Anlage B [Lehrplan der Bildungs-
anstalt für Erzieher (Zweijähriger Lehrgang)] der
in Z. 2 genannten Verordnung hat im Ab-
schnitt III [Lehrpläne für den Religionsunterricht
an der Bildungsanstalt für Erzieher (Zweijähriger
Lehrgang)] der Unterabschnitt b (Evangelischer
Religionsunterricht) zu lauten:

„b) Evangelischer Religionsunterricht

Bildungs- und Lehraufgabe:

Zusammenfassende Weiterführung des aus dem
Religionsunterricht mitgebrachten Wissens im
Blick auf die zukünftige erzieherische Aufgabe.

Einführung in die Aufgaben christlicher Er-
ziehung unter Berücksichtigung der religiösen
Situation des einzelnen Kindes und der Heim-
gemeinschaft. Grundlagen, die den Erzieher be-
fähigen, im Lebensvollzug der Gruppe christ-
liche Selbst- und Fremderziehung zu verwirk-
lichen.

Lehrstoff:

1. J a h r g a n g :
Bibelkunde des Alten und Neuen Testamentes.

Kirchengeschichtlicher Überblick und Lebens-
Kirchenkunde mit besonderer Berücksichtigung
der ökumenischen Anliegen. Grundlagen der
Ethik; Hinführung zu selbständiger christlicher
Entscheidung.

2. J a h r g a n g :
Siehe Lehrstoff des einjährigen Lehrganges."

Mock


